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Forderrichtlinie 2012
OKOPROFIT

Grundlagen

Der OkoBusinessPlan Wien ist das Umweltserviceprogramm der Stadt fir Unternehmen mit dem
Betriebsstandort Wien. Im Rahmen des OkoBusinessPlan Wien erhalten Betriebe ein geférdertes
Umweltservicepaket(externe Beratung, Umweltrechtscheck, die Mdglichkeit einer Auszeichnung im
Rahmen des OkoBusinessPlan Wien). Die Héhe der Fordersatze sind je Beratungsangebot unter-
schiedlich und in den jeweiligen Férderrichtlinien der Angebote ersichtlich.

Mit seiner Teilnahme am OkoBusinessPlan Wien erhalt der Betrieb eine externe professionelle Bera-
tung mit dem Ziel Ressourcen und Betriebskosten einzusparen. Gleichzeitig verpflichte sich das Un-
ternehmen mit der Inanspruchnahme der Leistungen zu einer Abschlussprasentation vor dem OkoBu-
sinessPlan Beirat. Dieser entscheidet in der Folge Uber eine mdgliche Auszeichnung des Unterneh-
mens.

Alifallig nétige Schritte gemall EU de-minimis Verordnung tUbernimmt der Betrieb in Eigenverantwor-

tung.

Foérderung

Die acht ganztagigen Workshops (WS) und max. 40 Stunden individuelle Betriebsberatung vor Ort
Wert netto, max. 7.696,- €
Forderung, max. 3.783,- €

Beitrag Betrieb, max. 3.913,- €

Die 40 Stunden geférderte Beratung stellt einen Maximalwert da! Bei kleineren Unternehmen wird
diese Stundenanzahl nicht immer notwendig sein. In diesem Fall ist aliquot abzurechnen. Jedenfalls
ist der Abrechnung eine von der Geschéftsfiihrung des Betriebs unterzeichnete Liste der geleisteten
Beratungsstunden beizulegen.

Fir Bildungseinrichtungen, sozialdkonomische Betriebe und staatlich anerkannte Religionsgemein-
schaften ubernimmt die Stadt Wien die Umsatzsteuer.

Die Forderungen stammen aus Mitteln der Stadt Wien, des WIFI Wien sowie der Umweltférderung
Inland des Lebensministeriums.
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Rahmenbedingungen OKOPROFIT

Die Schwerpunkte bei OKOPROFIT werden in den Bereichen Wasser, Restmiill, gefahrliche Abfélle,
Lésemittelemissionen, Strom, Erdgas sowie Heiz- und Prozesswarme gesetzt. Die Betriebe lernen,
wie man Umweltmallnahmen ausarbeitet, umsetzt und gleichzeitig Betriebskosten senkt. An
OKOPROFIT kénnen Betriebe ab 30 Mitarbeiterinnen teilnehmen. Das Beratungsangebot eignet sich
besonders fiir produzierende Betriebe mit mehr als 50 Mitarbeiterinnen, die sich einen umfassenden
Uberblick tber ihre Moglichkeiten der Ressourceneinsparung machen méchten und konkrete einzelne
MafRnahmenschwerpunkte setzen wollen. Umweltrelevante Daten werden erfasst und ausgewertet.
Der Betrieb wird auf mogliche Einsparpotentiale durchleuchtet. Verbesserungsmalinahmen werden
ausgearbeitet, bewertet und umgesetzt.

Ergibt der Check bei einem Betrieb mit weniger als 30 Mitarbeiterinnen ein hohes Einsparungspoten-
zial, so kann in Ausnahmefallen vom OkoBusinessPlan-Programmmanagement das Unternehmen
ebenfalls fir die OKOPROFIT-Teilnahme zugelassen werden.

OKOPROFIT bietet Rechtssicherheit. Die Beraterinnen helfen mit, aus der Vielzahl der Umweltgeset-
ze und -verordnungen, die fiir den Betrieb relevanten herauszufiltern. OKOPROFIT ist so konzipiert,
dass die erarbeiteten Ergebnisse unmittelbar fir den Aufbau eines international anerkannten Umwelt-
managementsystems nach 1ISO14001 oder EMAS-Verordnung genutzt werden kénnen.

Betriebe, die OKOPROFIT erfolgreich abschlieen, werden von der Stadt Wien ausgezeichnet. Eine
Kommission, gebildet aus den Beiratsmitgliedern stimmt Uber die Auszeichnung ab. Die Auszeichnung
ist 1 Jahr gliltig. Eine Wiederauszeichnung ist mehrmals mdglich, sie gilt ebenfalls fir 1 Jahr.

In OKOPROFIT werden grundséatzlich 8 ganztagige Workshops abgewickelt und dem Betrieb bis zu
40 Stunden individuelle Beratung angeboten.

Den Abschluss der Teilnahme bildet die Formulierung des, von der Geschéftsleitung zu unterschrei-
benden OKOPROFIT Umweltberichtes gemaR der aktuell vom Programmmanagement dafiir frei ge-
gebenen Berichtsvorlage. Darlber hinaus werden die Unternehmen eingeladen ihren Betrieb sowie
die geplanten und realisierten UmweltmaRnahmen dem Beirat des OkoBusinessPlan Wien zu prasen-
tieren. Der Beirat stimmt dariber ab, ob das Unternehmen flr sein Engagement fiir eine nachhaltige
Wirtschaftsweise die Auszeichnung der Stadt Wien erhalt.

Berichtslegung und Prasentation sind verpflichtender Bestandteil der Teilnahme

Vergaberichtlinie der Auszeichnung ,,OkoBusinessPlan Wien - OKOPROFIT*

Die Auszeichnung ,OkoBusinessPlan Wien - OKOPROFIT* ist eine standortbezogene Auszeichnung,
die fur die Planung und Umsetzung von umweltentlastenden im Rahmen der Teilnahme am OkoBusi-
nessPlan Wien — OKOPROFIT vergeben wird.

1. Als Vergabestelle fur die Auszeichnung fungiert die Wiener Umweltschutzabteilung — MA 22.

2. Die Auszeichnung wird fur freiwillige, die Umwelt entlastende Mallnahmen im Rahmen der betrieb-
lichen Tatigkeit des Unternehmens verliehen, die Gber das gesetzliche Mindestmal hinaus reichen.

3. Es koénnen nur Unternehmen ausgezeichnet werden, die aktuell gegen keine relevanten
Rechtsvorschriften verstofen, bei denen keine laufenden relevanten Verfahren anhangig
sind. Auch schwere Verstof3e gegen die Gewerbeordnung in jeweils gultiger Fassung sind ein Hin-
derungsgrund.

4. Die Auszeichnung ,OkoBusinessPlan Wien - OI§OPROFIT“ wird durch eine unabhangige Kommis-
sion vergeben, die sich aus Vertreterinnen des OkoBusinessPlan Wien Beirates zusammensetzt.
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5. Die Entscheidung Uber die Auszeichnung erfolgt durch eine offene Abstimmung der Kommissi-
onsmitglieder. Es gilt die Entscheidung der einfachen Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Kommissionsvorsitzende Dr. Buchl-Krammerstétter.

6. Die um Auszeichnung ansuchenden Betriebe haben eine Vorprifung zu absolvieren. Die Kriterien
der Vorprifung verstehen sich als Mindestanforderungen, die grundsatzlich zu erfillen sind.

Kriterien der Vorpriifung erfiillt |nicht erfiillt
Umweltteam |

|gegriindet und in Funktion
Umweltbericht
vorhanden
vollstandig
sachlich richtig
Zumindest ein Umweltprojekt umgesetzt
Teilnahme an den Workshops der OKOPROFIT WS-Reihe
Abfallwirtschaftskonzept
Abfrage auf Straffalligkeiten / Rechtskonformitat
Umweltpolitik
Verpflichtung zur Einhaltung aller einschlagigen Umweltvor-
schriften vorhanden
Formulierung umweltbezogener Gesamtziele und Hand-
lungsgrundsatze vorhanden

7. Es erfolgt eine Plausibilitatsprifung des Umweltprogramms und der Umweltleistungen durch Ex-
perten der MA 36, der MA 22 und durch das Programmmanagement des OkoBusinessPlan Wien.

8. Betriebe die sich um die Erstauszeichnung bzw. die 1., 4., 7., 10., usw. Wiederauszeichnung be-
werben, mussen ihre Umweltleistungen und ihr Umweltprogramm der Kommission prasentieren.
Dabei werden auch die Ergebnisse der Plausibilitatsprifung, sowie die vorgelegte Umweltpolitik,
die Umweltleistungen und das Umweltprogramm gemeinsam mit dem Betrieb diskutiert. Bericht
und Prasentation stellen fir die Kommissionsmitglieder die Entscheidungsgrundlage fir die Ent-
scheidung uber eine Auszeichnung dar.

9. Fir Betriebe, die sich um die 2., 3., 5., 6., 8, 9., usw. Wiederauszeichnung bewerben, entfallt die
Prasentation vor der Kommission. Diese Betriebe bekommen ein schriftliches Feedback von der
Vorkommission mit einer Begrindung der Entscheidung Uber Auszeichnung bzw. Nichtauszeich-
nung.

10.Betriebe, die ein Jahr oder langer pausiert haben und sich um die Wiederauszeichnung bewerben,
missen ihre Umweltleistungen und ihr Umweltprogramm der Kommission prasentieren. Es gilt
sinngemal Punkt 7.

11.Mit der Kommissionsentscheidung werden den Betrieben Handlungsempfehlungen mit einer Ab-
schatzung des kinftigen Verbesserungspotentials, die Uber die OKOPROFIT-Auszeichnung hi-
nausgehen, Ubermittelt.

12.Die Giiltigkeit des Zeichens betragt 1 Jahr. Der ausgezeichnete Betrieb ist berechtigt, innerhalb
dieser Zeitspanne das Logo ,OkoBusinessPlan Wien - OKOPROFIT“ am ausgezeichneten Be-
triebsstandort sowie auf Briefpapier, Homepage Firmenzeitung etc. zu verwenden. Verwendungen,
die als Umweltkennzeichnung von Produkten missverstanden werden kénnen, sind untersagt. Eine
missbrauchliche Verwendung hat den Entzug der Auszeichnung zur Folge.

13.Nach Ablauf der Giiltigkeit des Zeichens kann sich das Unternehmen um eine Wiederauszeich-
nung gemaf den zu diesem Zeitpunkt geltenden Bedingungen bewerben.

14.Die Auszeichnung der Betriebe erfolgt in einer feierlichen Veranstaltung im Februar/Marz 2012
(terminliche Anderungen vorbehalten).
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Zeichennutzungsrichtlinie der Auszeichnung ,OkoBusinessPlan Wien - OKOPROFIT*

1. Der ausgezeichnete Betrieb ist aufgrund seiner Teilnahme am OkoBusinessPlan Wien -
OKOPROFIT und den vorgelegten und von der Kommission begutachteten Auszeichnungsunterla-
gen berechtigt, fir den teilnehmenden Betriebsstandort das Logo ,OkoBusinessPlan Wien —
OKOPROFIT* zu verwenden.

2. Die Nutzungsdauer ist mit 1 Jahr (Datum der Auszeichnungsveranstaltung) begrenzt. Nach Ablauf
der Gultigkeit des Zeichens kann sich das Unternehmen um eine Wiederauszeichnung gemaf den
zu diesem Zeitpunkt geltenden Bedingungen bewerben.

3. Der ausgezeichnete Betrieb kann die Auszeichnung Uberall innerhalb des ausgezeichneten Be-
triebsstandortes flihren und weiters auch durch Aufbringen auf Briefpapier, Kuverts, Firmentafeln,
Tiren und Tafeln unter Beiftigung der Worte z.B. ,verliehen fur ........ » (hier ist der Standort der Be-
triebsstatte anzufiihren) nutzen.

4. Zur Kennzeichnung sind ausschlief3lich die von der Vergabestelle zur Verfliigung gestellten Logos
(digital) und Aufkleber zu verwenden.

5. Produkte durfen grundsatzlich nicht gekennzeichnet werden.

6. Die Verwendung der Betriebsauszeichnung kann jederzeit stichprobenartig durch die Vergabestelle
kontrolliert werden.

7. Jede unsachgemafle Verwendung der Betriebsauszeichnung und jede irrefihrende Werbung hat
den Entzug der Nutzungsberechtigung zur Folge.

8. Straffalligkeiten des die Auszeichnung fiihrenden Unternehmens betreffend relevanter
Rechtsvorschriften sowie schwere Verstolie gegen die Gewerbeordnung in jeweils gliltiger Fas-
sung hat den Entzug der Nutzungsberechtigung zur Folge.

9. Die Verwendung der Auszeichnung fiir Betriebsstatten, flir welche das Recht zur Fihrung der Aus-
zeichnung nicht erworben wurde, hat den Entzug der Nutzungsberechtigung zur Folge.

10.Der Entzug der Nutzungsberechtigung erfolgt nach kommissioneller Uberpriifung durch die Verga-
bestelle.

Rechtsanspruch

Auf die Gewahrung einer Beratungsunterstiitzung besteht kein Rechtsanspruch.

Datenschutz

Der Férderungsnehmer stimmt im Sinne des § 8 Abs. 1 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBI. Nr.
165/1999 idgF. ausdrucklich zu, dass sein Name oder der Name seiner Firma unter Angabe der
Rechtsform, seiner Gemeinde, der jahrlichen Auszahlungen sowie des Barwertes der zugesagten
Forderungssumme, des Zwecks der Umweltférderung, des Titels des Projekts und des Ausmales der
durch die Foérderung angestrebten Umweltentlastung nach Vertragsabschluss veroffentlicht werden
kénnen und dass alle im Zusammenhang mit der Férderung anfallenden, ihn betreffenden personen-
bezogenen Daten dem Bundeskanzleramt, dem Umweltministerium, dem Rechnungshof, dem Fi-
nanzministerium, dem jeweiligen Bundesland und den EU-Organen fiir Kontrollzwecke und zur statis-
tischen Auswertung Ubermittelt werden kénnen. Bei GroRunternehmen umfasst die Zustimmung auch
die Verdffentlichung weiterer personenbezogener Daten gemald Randziffer 193 der Leitlinien der Ge-
meinschaft fir staatliche Umweltschutzbeihilfen in Jahresberichten auf der Internetseite der Europai-
schen Kommission.
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Foérderung

Wert netto

(8 ganztagige Workshops und max. 40 Stunden indi- € 7.696,-
viduelle Beratung)

Foérderung € 3.783,-
Kosten fiir das Unternehmen € 3.913,-
Zeichennutzungsdauer 1 Jahr

Gefordert aus Mitteln der Stadt Wien, des WIFI Wien und der Umweltférderung im Inland des Lebensministeriums. Die
Betriebe iibernehmen die Umsatzsteuer des Gesamtbetrags. Fiir Bildungseinrichtungen, sozialokonomische Betriebe und
staatlich anerkannte Religionsgemeinschaften iibernimmt die Stadt Wien die Umsatzsteuer.

Die 56 Stunden geforderte Beratung stellt einen Maximalwert da! Bei kleineren Unternehmen wird diese Stundenanzahl
nicht immer notwendig sein. In diesem Fall ist aliquot abzurechnen. Jedenfalls ist der Abrechnung eine von der Ge-
schéftsfithrung des Betriebs unterzeichnete Liste der geleisteten Beratungsstunden beizulegen.

upgrading auf EMAS ]
Forderung max. 100 h, netto €5.097,

upgrading auf 1ISO14001 € 657.
Foérderung max. 48 h, netto )

Gefordert aus Mitteln der Stadt Wien, des WIFI Wien und der Umweltférderung im Inland des Lebensministeriums. Die
Betriebe iibernehmen die Umsatzsteuer des Gesamtbetrags. Fiir Bildungseinrichtungen, sozialdkonomische Betriebe und
staatlich anerkannte Religionsgemeinschaften iibernimmt die Stadt Wien die Umsatzsteuer.

Die 56 Stunden geforderte Beratung stellt einen Maximalwert da! Bei kleineren Unternehmen wird diese Stundenanzahl
nicht immer notwendig sein. In diesem Fall ist aliquot abzurechnen. Jedenfalls ist der Abrechnung eine von der Ge-
schéftsfithrung des Betriebs unterzeichnete Liste der geleisteten Beratungsstunden beizulegen.

Wiederauszeichnung:

Eine Wiederauszeichnung ist jahrlich mdglich

Angebote Beratungsleistung Selbstbe- Forderung Gesamtwert
halt der
Betriebe (netto) (netto)
(netto)
UZT,
OB, 16 Stunden Beratung € 296.- € 888,- €1.184,-
EMAS,
OP
NE

Gefordert aus Mitteln der Stadt Wien, des WIFI Wien und der Umweltférderung im Inland des Le-
bensministeriums. Die Betriebe ibernehmen die Umsatzsteuer des Gesamtbetrags. Fir Bildungseinrichtun-
gen, sozialékonomische Betriebe und staatlich anerkannte Religionsgemeinschaften Gbernimmt die Stadt
Wien die Umsatzsteuer.

Die 40 Stunden geftrderte Beratung stellt einen Maximalwert da! Bei kleineren Unternehmen wird diese
Stundenanzahl nicht immer notwendig sein. In diesem Fall ist aliquot abzurechnen. Jedenfalls ist der Ab-
rechnung eine von der Geschéftsflihrung des Betriebs unterzeichnete Liste der geleisteten Beratungsstun-
den beizulegen.

N @ J|WIEN [ | - " agentur .
O WK UK NOGEY. "
WIK[OE 'WIRTSCHAFTSKAMMER WIEN M Wien Emlrﬁ#’sdvr e Wien ist anders.

h mazzs; Umwelt

lebensministeri um.at



	ÖKOPROFIT - Förderrichtlinie 2012 
	Grundlagen 
	Förderung 
	Rahmenbedingungen ÖKOPROFIT 
	Vergaberichtlinie der Auszeichnung  "ÖkoBusinessPlan Wien - ÖKOPROFIT"
	Zeichennutzungsrichtlinie der Auszeichnung "ÖkoBusinessPlan Wien - ÖKOPROFIT"
	Rechtsanspruch 
	Datenschutz  
	Förderung - Tabelle
	Wiederauszeichnung: 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


